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Der Senat verkindet das nachstehende von der Blrgerschaft (Landtag) beschlossene
Gesetz:

§1
Ubertragung von Férderaufgaben

Soweit die Freie Hansestadt Bremen MalRnhahmen in den Bereichen

1. gewerbliche Wirtschatft, Infrastruktur und Verkehr,

2. Hafen und Aul3enwirtschaft,

3. Wohnungs- und Stadtebau,

4. Land-, Fosrtwirtschaft, Fischerei,

5. Umweltschutz und

6. Arbeitsmarkt

durch Zuwendungen foérdert, kann der zustandige Senator juristischen Personen des

privaten Rechts die Befugnis verleihen, Férderaufgaben auf dem Gebiet der Zuwendung in
eigenem Namen und in den Handlungsformen des 6ffentlichen Rechts wahrzunehmen.
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§2
Gegenstand und Form der Ubertragung von Férderaufgaben

(1) Der zustandige Senator tUbertragt die Erfillung von Férderaufgaben nach § 1 durch
Verwaltungsakt oder offentlich-rechtlichen Vertrag nach Mal3gabe der Anlagen 1 bis 4 und
bestimmt das Nahere zur Durchfiihrung der tGbertragenen Aufgaben.

(2) Die Geschaftsfuhrung der mit der Erfullung von Forderaufgaben beauftragten
juristischen Personen des privaten Rechts ist berechtigt, zur Durchfiihrung von
Fordermal3nahmen in ihrem Geschéftsbereich Verwaltungsakte zu erlassen und 6ffentlich-
rechtliche Vertrage zu schliel3en, Die fur das Verwaltungsverfahren geltenden Vorschriften
sind anzuwenden. Abweichend von Artikel 9 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausfuhrung der
Verwaltungsgerichtsordnung gilt fir den Erlal’3 des Widerspruchsbescheides zu
Verwaltungsakten nach Satz 1 § 73 Abs. 1 Nr. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung.

(3) Die Rechts- und Fachaufsicht Uber die mit Férderaufgaben beauftragte juristische
Person des privaten Rechts fuhrt der zustadndige Senator. Die Rechtsbeziehungen
zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der mit Férderaufgaben beauftragten
juristischen Person des privaten Rechts sind so zu gestalten, dass die
Einwirkungsmoglichkeiten des zustandigen Senators nicht durch entgegenstehende
private Rechte der mit Férderaufgaben beauftragten juristischen Person oder ihrer Trager
beschrankt werden. Insbesondere ist sicherzustellen, dass sich die Informationsrechte des
zustandigen Senators auch auf andere Tatigkeitsbereiche der mit Forderaufgaben
beauftragten juristischen Person beziehen, soweit diese Téatigkeiten Einfluss auf die
Erfullung der Forderaufgaben haben kdnnen. Die wirksame Ausiibung der Rechts- und
Fachaufsicht ist durch organisatorische und personelle MaRnahmen zu gewahrleisten.

§3
Durchfiihrung von FérdermaBnahmen

(1) Far die Durchfihrung der Férdermal3hahmen im Rahmen der Ubertragenen
Forderaufgaben sind die fir die FérdermalRnahmen erlassenen Richtlinien und sonstigen
Vorschriften des Bundes, des Landes und der Europaischen Union in der jeweils
geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Die nach MalRgabe der Anlagen 1 bis 4 beauftragte juristische Person des privaten
Rechts bewilligt, gewéahrt und verwaltet Zuwendungen, Darlehen und sonstige
Fordermal3nahmen.

(3) Die mit Forderaufgaben beauftragte juristische Person des privaten Rechts kann fur
Handlungen im Zusammenhang mit der Durchfiihrung der Férdermalinahmen den Ersatz
von Aufwendungen nach einer Entgeltordnung erheben. Die Entgeltordnung wird durch
den zustandigen Senator erlassen.
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§4
Berichte

Der Senat legt der Burgerschaft (Landtag) einmal jahrlich einen Bericht Uber die Tatigkeit
der mit Forderaufgaben beauftragten juristischen Personen des privaten Rechts vor.

§5
Rechte des Rechnungshofes

Die mit Forderaufgaben beauftragten juristischen Personen des privaten Rechts
unterliegen im Rahmen der Beleihung der Prifung durch den Rechnungshof.

§ ba
Haftungsiibernahme fiir die Bremer Aufbau-Bank

Die Freie Hansestadt Bremen haftet fur die von der Bremer Aufbau-Bank Gesellschaft mit
beschrankter Haftung oder der Hanseatische Gesellschaft fiur 6ffentliche Finanzierungen
mbH Bremen (Kreditinstitut) nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgenommenen
Gelddarlehen, begebenen Inhaber- und Orderschuldverschreibungen, Verbindlichkeiten
des Kreditinstituts aus Derivaten im Sinne von 8 1 Abs. 11 Satz 4 des Gesetzes uber das
Kreditwesen in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1996 (BGBI. | S. 64,
519), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16. Juli 1998 (BGBI. | S. 1842)
geéandert worden ist, sowie flr Kredite an Dritte, soweit sie von dem Kreditinstitut
ausdricklich gewéhrleistet werden.

§6
Anderung der Landeshaushaltsordnung

[Anderungsanweisungen zur Landeshaushaltsordnung]

§7
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkiindung in Kraft.

Bremen, den 26. Mai 1998

Der Senat

Anlage 1

(zu 8 2 Abs. 1)

Auf die Bremer Investitionsgesellschaft mbH (BIG) werden Aufgaben wie folgt Ubertragen:

1. Die Gesellschaft hat im Rahmen der staatlichen Wirtschaftspolitik Vorhaben, die
geeignet sind, die Investitionsbereitschaft zu erhdhen, die technologische
Entwicklung und Innovationskraft zu steigern und die Bereitschaft zur Grindung
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selbstandiger Existenzen zu starken, finanziell zu férdern. Sie fuhrt diese Aufgaben
nach den Richtlinien und Weisungen des zustdndigen Senators aus.

Fur die Durchfihrung gelten insbesondere

- der Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur

- das Landesinvestitionsférderprogramm

- die Mittelstandsférderungsprogramme

- die Technologieférderungsprogramme

Die Gesellschaft fuhrt die Programme der Wohnungsbau- und Stadtebauférderung
nach den Richtlinien und Weisungen des zustandigen Senators aus.

Die Forderungen erfolgen durch die Gewéahrung von Zuwendungen, Darlehen und
sonstigen Finanzierungshilfen.

Die Gesellschaft kann ihr zugeordnete Tochtergesellschaften mit der Erledigung ihr
nach diesem Gesetz Ubertragener Aufgaben beauftragen. Der Auftrag bedarf der
Genehmigung des zustandigen Senators. Die Aufsicht des zustandigen Senators
erstreckt sich insoweit auch unmittelbar auf diese Tochtergesellschaften.

Anlage 2

(zu 8 2 Abs. 1)

Auf die Bremerhavener Gesellschatft fur Investitionsforderung und Stadtentwicklung mbH
(BIS) werden Aufgaben wie folgt Gbertragen:

1.

Die Gesellschaft hat im Rahmen der staatlichen Wirtschaftspolitik Vorhaben, die
geeignet sind, die Investitionsbereitschaft zu erhdhen, die technologische
Entwicklung und Innovationskraft zu steigern und die Bereitschaft zur Grindung
selbstandiger Existenzen zu starken, in Bremerhaven finanziell zu foérdern. Sie fuhrt
diese Aufgaben nach den Richtlinien und Weisungen des zustandigen Senators aus.

Fur die Durchfihrung gelten insbesondere
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der Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur

- der Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur
und des Kustenschutzes in Verbindung mit der fischwirtschaftlichen Forderung
des EU-Finanzinstruments zur Ausrichtung der Fischerei (FIAF)

- das Landesinvestitionsférderprogramm

- die Mittelstandsférderungsprogramme

- die Technologieférderungsprogramme

2. Die Forderung erfolgt durch die Gewahrung von Zuwendungen, Darlehen und
sonstigen Finanzierungshilfen.
Anlage 3

(zu 82 Abs. 1)

Auf Bremen Business International GmbH (BBI) werden Aufgaben wie folgt tbertragen:

1.

Die Gesellschaft hat im Rahmen der staatlichen Wirtschaftspolitik Vorhaben zu
fordern, die geeignet sind, zur Entwicklung der AuRenwirtschaft der Freien
Hansestadt Bremen beizutragen.

Sie fuhrt diese Aufgaben nach den Richtlinien und Weisungen des zustandigen
Senators aus.

Fur die Durchfihrung gelten insbesondere

- das AulRenwirtschaftskonzept

- die AulRenwirtschaftsférderprogramme

Die Forderungen erfolgen durch die Gewéahrung von Zuwendungen, Darlehen und
sonstigen Finanzierungshilfen.
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Anlage 4
(zu 82 Abs. 1)

Auf die Bremer und Bremerhavener Arbeit GmbH (BBA) werden Aufgaben wie folgt
ubertragen:

1. Die Gesellschaft fuhrt die arbeitsmarktpolitischen FérdermalRnahmen im Rahmen der
staatlichen Arbeitsmarktpolitik in der Freien Hansestadt Bremen operativ durch. Dabei
hat sie Vorhaben finanziell zu férdern, die geeignet sind, Arbeitslose und
insbesondere arbeitsmarktpolitische Zielgruppen zu férdern, ihre
(Re-)Integrationsfahigkeit in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu verbessern, den
Strukturwandel zu begleiten und zu unterstiitzen und dadurch Arbeitslosigkeit zu
verhindern oder abzubauen. Sie fuhrt diese Aufgaben nach den Richtlinien und
Weisungen des zustdndigen Senators aus.

Fur die Durchfihrung gelten die arbeitsmarktpolitischen Forderprogramme

des Landes Bremen,

der Bundesagentur fir Arbeit,

des Bundes sowie

der Europaischen Union.

2. Die Forderung erfolgt durch die Gewahrung von Zuwendungen oder Darlehen.

Seite 6 von 6



	Gesetz zur Übertragung von Aufgaben staatlicher Förderung auf juristische Personen des privaten Rechts
	§ 1 Übertragung von Förderaufgaben
	§ 2 Gegenstand und Form der Übertragung von Förderaufgaben
	§ 3 Durchführung von Fördermaßnahmen
	§ 4 Berichte
	§ 5 Rechte des Rechnungshofes
	§ 5a Haftungsübernahme für die Bremer Aufbau-Bank
	§ 6 Änderung der Landeshaushaltsordnung
	§ 7 Inkrafttreten
	Anlage 1
	Anlage 2
	Anlage 3
	Anlage 4


